
 
 

V E R W A L T U N G: 
Gemeinde Fraunberg, Rathausplatz 1, 85447 Fraunberg 
Tel.: 08762/7320-0,   Fax: 08762/7320-99 
E-Mail: info@fraunberg.de (für allgemeine Angelegenheiten) 
  mitteilungsblatt@fraunberg.de (für Mitteilungen im Mitteilungsblatt) 
Internet: www.fraunberg.de 
 
ÖFFNUNGSZEITEN:         
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr / Dienstag 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
 
BÜRGERMEISTER: 
Hans Wiesmaier, E-mail: johann.wiesmaier@fraunberg.de 
 
 
 

Wir gratulieren recht herzlich 

zum 75. Geburtstag 
Herrn Georg Zollner, Harham. 
Frau Candida Anzinger, Riding. 
zum 80. Geburtstag 
Frau Maria Rosenberger, Maria Thalheim. 
zum 85. Geburtstag 
Herrn Dominikus Westermaier, Maria Thalheim. 
 

 

 
 
 
 

Wichtiger Hinweis 

Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Fraunberg erscheint  
am Freitag  21.11.2025. 
Redaktionsschluss, Freitag, 14.11.2025, 10.00 Uhr. 
 

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS 
 

40 / 2025   vom 14. November 2025 
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Sitzung des Finanzausschusses 

 
 

GEMEINDE FRAUNBERG 
LANDKREIS ERDING 

 

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 
 
 

 Am Dienstag, 18.11.2025, um 19:00 Uhr  

 
findet im Sitzungssaal des Gemeindezentrums Fraunberg, Rathausplatz 1, 

85447 Fraunberg die 
 

 Sitzung des Finanzausschusses  
 mit folgender Tagesordnung statt.  

 
 
1. Vorberatung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 
  
2. Verschiedenes 
  
 
 
 
Fraunberg, 10.11.2025 

 
 

   

Johann Wiesmaier    
Erster Bürgermeister    
 
 
 
 
 
 
 
 

Standesamt und Einwohnermeldeamt geschlossen 

Das Standesamt und das Einwohnermeldeamt sind am Mittwoch, den 26.11.2025 
geschlossen.  
Wir bitten um Beachtung. 
 
 



Einreichen von Vorschlägen für die Verleihung des Preises „Der 
Fraunberger“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Fraunberg hat am 11. Juli 2000 die Richtlinien über 
die Verleihung des Preises „Der Fraunberger“ beschlossen. 
 
Der Preis wurde  
2000  
(Lilli Lachner, Kleinthalheim und Michaela Lehner, Grafing),  
2001  
(Erbengemeinschaft von Fraunberg und Scharf Josef, Maria Thalheim),  
2002  
(Haindl Sebastian, sen. Grucking),  
2003  
(Patricia Hess, Fraunberg und Chorgemeinschaft Reichenkirchen),  
2004  
(Lilo Schrankl, Maria Thalheim und Katholische Landjugend Reichenkirchen),  
2005  
(Georg Daschinger, Furthmühle und Helmut Haider, sen., Fraunberg),  
2006  
(Fritsch Maria, Maria Thalheim, Ingrid und Peregrin Stulberger, Maria Thalheim),  
2007  
(Wolfgang Johannes Bekh),  
2008  
(Manuela Steck und Dr. Egon J. Lechner),  
2009  
(All:Stars, Franz Obermaier),  
2011  
(Pfarrer Sebastian Feckl und Jakob Bachmaier),  
2013  
(Elternbeirat Kinderhaus Fraunberg, Anton Maier),  
2015  
(Karolina Maier, Orchesterverein Fraunberg e. V.),  
2017  
(Raphael Hackl, Fraunberg und die Projektgruppe Chronik Fraunberg),  
2019  
(Diakon Christian Pastötter, Tobias Haider),  
2021  
(Elvira Stulberger, Dr. Hansjörg Walther)  
2023  
(Sophie Angermaier und Alois Bauer, sen.)  
verliehen. 
 
Bitte machen Sie sich wieder Gedanken über Personen oder Gruppierungen, die sich 
für die Auszeichnung eignen würden.   
 
Ihre Vorschläge reichen Sie bitte   

bis zum 05.12.2025 
  
bei der Gemeinde Fraunberg ein. 
 
Die Vorschläge können nur schriftlich entgegengenommen werden.  



Nur Vorschläge mit entsprechender Begründung werden im Vorprüfungsgremium 
behandelt. 
Nach dem 05.12.2025 eingehende Vorschläge werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
Auszug aus den Richtlinien: 
 

§ 1 
Stiftung des Preises „Der Fraunberger“ 

Die Gemeinde Fraunberg verleiht alle zwei Jahre an höchstens zwei Personen oder 
Gruppen den Preis „Der Fraunberger“, der jeweils mit einer finanziellen Zuwendung 
von 250 € verbunden ist. 
 

§ 2 
Preisträger 

(1) Preisträger müssen durch Geburt, Leben oder Wirken mit der Gemeinde 
Fraunberg verbunden sein.  
(2) Träger der Ehrenbürgerwürde oder der Bürgermedaille der Gemeinde Fraunberg 
können nur dann Preisträger sein, wenn Leistungen im Sinne dieser Richtlinie 
erbracht wurden, die durch die Verleihung der Ehrenbürgerwürde oder der 
Verleihung der Bürgermedaille nicht gewürdigt wurden.  
 

§ 3 
Anforderungen an die Erlangung des Preises 

(1) Die Preisträger müssen sich durch ihr Engagement zum Wohle der Gemeinde 
Fraunberg verdient gemacht haben. 
(2) Der Preis soll insbesondere eine Anerkennung sein für die Leistungen von 
Einzelpersonen, Gruppen und Vereinigungen zum sozialen Wohl, zum Wohle der 
Kultur, des Brauchtums, der Heimatpflege sowie des Denkmals-, Natur- und 
Umweltschutzes in der Gemeinde Fraunberg. 
 
 
 

§ 4 
Vorschlagrecht 

Das Vorschlagsrecht steht jedem Gemeindebürger zu. Eigenbewerbungen sind nicht 
möglich. 
 

 
§ 5 

Zuständigkeit für die Vergabe 
(1) Der Gemeinderat entscheidet über die Vergabe des Preises in nichtöffentlicher 
Sitzung. 
(2) Er wird in seiner Meinungsbildung durch die Empfehlung eines 
Vorprüfungsgremiums unterstützt. 
(3) Diesem Gremium gehören 
der erste Bürgermeister, 
je ein Vertreter aller im Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählergruppen 
und 
ein Vertreter der Kirche 
an.  
(4) Das Vorprüfungsgremium tritt nichtöffentlich zusammen. 



(5) Darüber hinaus können weitere Sachverständige mit beratender Stimme gehört 
werden. 
 

§ 6 
Form der Verleihung 

(1) Der Preis „Der Fraunberger“ wird in einer öffentlichen Veranstaltung in feierlicher 
Form durch den 1. Bürgermeister verliehen. Neben der Geldzuwendung erhält jeder 
Preisträger eine Urkunde. 
(2) Zur Verleihung sind jeweils alle Preisträger einzuladen. 
 

§ 7 
Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gemeinde behält sich vor die 
Preisverleihung auszusetzen, wenn sich keine Gruppe, kein Verein und keine 
Einzelpersonen zur Preisverleihung im Sinne dieser Richtlinien eignen. 
 

§ 8 
Inkraftreten 

Diese Richtlinien treten rückwirkend zum 01.01.2000 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Winterdienst in der Gemeinde 

Um bei Schneefall einen einwandfreien Winterdienst zu gewährleisten, bitten 
wir folgendes zu beachten: 
1. Bitte Sträucher und Äste, die aus Vorgärten auf öffentliche Straßen und Gehwege 
überhängen, zurückschneiden! Sie werden bei Belastung durch Schnee noch 
heruntergedrückt und bedeuten dann noch eine größere Behinderung für alle 
Verkehrsteilnehmer. Außerdem können die gemeindlichen Fahrzeuge ihren Streu- 
und Schneeräumdienst nicht ordnungsgemäß durchführen. 
 

2. Bitte Autos unbedingt auf den privaten, gebäudebezogenen Stellplätzen parken, 
damit der Schneeräumdienst nicht gehindert ist. Straßenbereiche also möglichst von 
geparkten Fahrzeugen freihalten. 
 

3. Bei Schneefall bitte nicht gleich mit Sonderwünschen in Bezug auf die 
Schneeräumung an die Gemeindeverwaltung herantreten. Als erstes haben die 
Schneeräumfahrzeuge dafür zu sorgen, dass der Verkehr auf den örtlichen Straßen 
aufrechterhalten wird. Die Schneeräumfahrzeuge der Gemeinde Fraunberg können 
nicht überall zu gleichen Zeit sein! 
 

4. Nach der Winterdienstsatzung der Gemeinde müssen die Hausbesitzer vor ihren 
Grundstücken die Gehwege oder Gehbahnen räumen und ggf. streuen. 
Die Gemeindeverwaltung bittet daher alle Anlieger von öffentlichen Straßen, bei 
Notwendigkeit zu räumen und zu streuen. 
 

Auszug aus der Gemeindeverordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 
öffentlichen Straßen und Sicherung der Gehbahnen im Winter 
Sicherung der Gehbahnen im Winter 

§ 9 
Sicherungspflicht 

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die 
Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr 
Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen 
Straßen (Sicherungsfläche) auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten. 

§ 10 
Sicherungsarbeiten 

(1) Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 07.00 Uhr und 
an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 08.00 Uhr von Schnee zu räumen und bei 
Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt), 
nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln, zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. 
Bei besonderer Glättegefahr (z.B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen 
von Tausalz zulässig. 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur 
Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 
(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu 
lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, 
Kanaleinlaufschächte und Fußgänger-überwege sind bei der Räumung freizuhalten. 

§ 11 
Sicherungsfläche 

(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der 
Reinigungsfläche liegende Gehbahn. 

 
Die Verordnung kann im Rathaus, Zimmer 2.1., eingesehen werden. 
 



 
 
 
 
 
 

Das Landratsamt informiert: 

Anpassung der Müllgebühren im Landkreis Erding ab dem 01.01.2026 
 
Die Abfallgebühren im Landkreis Erding müssen zum 01.01.2026 angepasst werden. 
Das hat der Erdinger Kreistag am 13.10.2025 beschlossen. Die Gebühren werden für 
alle Gebührenzahler angeglichen und wurden für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis 
31.12.2029 neu kalkuliert. Die letzte Anpassung fand vor 4 Jahren statt. 
 
Anpassung der Müllgebühren im Landkreis Erding ab dem 01.01.2026 
 
Die Abfallgebühren im Landkreis Erding müssen zum 01.01.2026 angepasst werden. 
Das hat der Erdinger Kreistag am 13.10.2025 beschlossen. Die Gebühren werden für 
alle Gebührenzahler angeglichen und wurden für den Zeitraum vom 01.01.2026 bis 
31.12.2029 neu kalkuliert. Die letzte Anpassung fand vor 4 Jahren statt. 
 
Für viele Abfallfraktionen wird aufgrund der Weltmarktsituation und 
Abfallzusammensetzung im Vergleich zum letzten Gebührenzeitraum kein oder nur 
noch ein sehr geringer Wertstofferlös erzielt werden können. Gleichzeitig entwickeln 
sich die Kosten für Logistik, Verwertung und Beseitigung der Abfälle genau 
entgegengesetzt, wofür vor allem steigende Treibstoff-, Lohn- und 
Dienstleistungskosten verantwortlich sind.  
Dies bedeutet die Einnahmen durch Wertstofferlöse sinken bei gleichzeitig 
steigenden Ausgaben.  
 
Alle Ausgaben und Einnahmen werden im Abfallgebührenhaushalt verrechnet. 
Kompensationsmaßnahmen mit anderen Landkreishaushalten sind nicht möglich. 
Überschüsse oder Unterdeckungen müssen durch Gebührensenkung oder  
-erhöhung im folgenden Kalkulationszeitraum (4 Jahre) ausgeglichen werden. 
 
Die vorhandenen Rücklagen wurden vollständig in der Kalkulation berücksichtigt, es 
ergibt sich dennoch eine notwendige Anpassung der Hausmüll- und 
Selbstanlieferergebühren um durchschnittlich ca. +15 %. 
 
Mit der Erhöhung zum Jahreswechsel sind die Müllgebühren wieder am Stand von 
2010 angelangt – bei seitdem stark gestiegenen Kosten. Auch viele andere 
Landkreise sind vom aktuellen Trend bei den sinkenden Markterlösen bzw. 
steigenden Logistikkosten betroffen. Der Landkreis Erding ist hier noch unter den 
günstigeren Kommunen, im Mittel liegen die Gebühren rund 25 % niedriger als im 
Umland (Vergleich bei 80 Liter Rest- und Biomülltonnen pro Jahr für einen 4-
Personen-Haushalt). Die Neukalkulation sichert die Gebührenstabilität in den 
kommenden 4 Jahren – die Müllgebühren bleiben jetzt also wieder für 4 Jahre stabil. 
 
So setzt sich die Hausmüllgebühr ab dem 01.01.2026 zusammen: 

UMWELT-ECKE 
 



 

Grundgebühr Leistungsgebühr (lineare Gebühr) 

Diese beinhaltet die sogenannten 
Vorhaltekosten, d.h. hier sind die fixen 
Kosten für die Tonnenmiete und die  
14-tägige Entleerung der Rest- und 
Biomülltonnen enthalten. 

Diese ist volumenbezogen und richtet 
sich nach der Größe der bereitgestellten 
Restmülltonnen.  
Hier wird ein prozentualer Anteil der 
Serviceleistungskosten veranschlagt,  
wie z.B.: 
Nutzung der Recyclinghöfe und 
Containerplätze, 
Problemmüllsammlung, 
Sperrmüllabholdienst, 
Landkreishäcksler, 
Nutzung der Papiertonne,… 

 
Die aus Grund- und Leistungsgebühr errechnete Gebühr ergibt die tatsächlichen 
Kosten der einzelnen Tonnengrößen. Da diese in keinem linearen Verhältnis 
zueinanderstehen, ergibt sich eine ungleichmäßige, prozentuale Verteilung der 
Gebührenanpassung. Dies hat zur Folge, dass beispielsweise die Gebühr für die 120 
Liter Tonne nicht doppelt so hoch ist, wie die der 60 Liter Tonne.  
Die Leistungsgebühr ist auf das Volumen bezogen. Ihr liegt neben der Beseitigung 
des Restmülls auch die Berechnung der sonstigen Leistungen der Abfallwirtschaft 
zugrunde, wie etwa Errichtung und Betrieb der Recyclinghöfe und 
Containerstandorte, Entsorgung und Verwertung von Grüngut und weiteren 
Wertstoffen, Problemmüllsammlung, die Abholung der Papiertonne sowie die 
Serviceleistungen des Holzhäckslers und des Sperrmüllabholdienstes 
 
Folgender Gegenüberstellung können die bisherigen und die künftigen Gebühren 
entnommen werden: 
 
Hausmüllgebühr (inkl. Bio- und Papiertonne) 
 

Tonnengröße  
 

Personen Jahresgebühr 
bisher 

Jahresgebühr 
ab 01.01.2026 

60 Liter 1-3 144,00 € 166,80 € 

80 Liter 4 165,60 € 190,80 € 

120 Liter 5-6 208,80 € 240,00 € 

240 Liter bis 12 381,60 € 436,80 € 

1100 Liter bis 55   1.766,40 €   2.018,40 € 

 
Selbstanliefergebühren 
 

An Recyclinghöfen1 bzw. 
Müllumladestation Isen  

Gebühr bisher Gebühr 
ab 01.01.2026 

Sperrmüllanlieferung pro m³ 1 20 €   20 € 

Siedlungsabfall verwiegbar2 190 €/to 215 €/to 

Mineralfaserabfälle (Mineralwolle) 2 400 €/to 550 €/to 

Asbestabfälle2 250 €/to 300 €/to 

 
 
 



 
Kleinfraktionen 
 

 Gebühr bisher Gebühr 
ab 01.01.2026 

zusätzlicher  
80 Liter Restmüll-/Biomüllsack 

4 €     5 € 

PKW-Altreifen 4   2,50 €     5 € 

PKW-Altreifen mit Felge 4   7,50 €     11 € 

Flachglas pro m² 3 neu   2 € 

Feuerlöscher 4 ab 6 €  ab    12 € 

 
1 Sperrmüll wird an den Recyclinghöfen Dorfen, Erding, Hörlkofen, Neufinsing, 
Oberding, Taufkirchen/Vils und Wartenberg kostenpflichtig angenommen. 
Verrechnung in Viertel Kubikmeter-Schritten (5,00 € je ¼ m3) 
 
2 Bei der Selbstanlieferung an der Müllumladestation Isen (1 to = 1000 kg) wird das 
Abfallgewicht per Fahrzeugwaage ermittelt, Mindestlast 100 kg 
 
3 Flachglas nach m² wird nur am Recyclinghof Erding angenommen. 
 
4 PKW-Altreifen, mit und ohne Felge, werden nur in haushaltsüblichen Mengen an 
der Müllumladestation in Isen angenommen. Ebenfalls an der Müllumladestation in 
Isen werden Feuerlöscher gegen Gebühr unterteilt in die Gewichtsklassen < 6 
Kilogramm 12 € / Stück, > 6 Kilogramm 25 € / Stück und > 12 Kilogramm 37 € / Stück 
angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Reichenkirchen 

Maschinistenübung 
Montag, 17.11.2025 Maschinistenübung um 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus. 
 
Jugendübung 
Dienstag, 18.11.2025 Jugendübung um 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus. 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Maria Thalheim e. V. 

Christbaumversteigerung 
Einladung zur Christbaumversteigerung am Freitag, den 28.11.2025. 
Die Thalheimer Feuerwehr lädt alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins zur 
traditionellen Christbaumversteigerung ein. 
Diese findet wieder im L'Italiano in Maria Thalheim statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. 
Wir hoffen auf zahlreichen Besuch und wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEUERWEHR 
 

NICHTAMTLICHER TEIL                                                                                                                               
 



 
 
 
 

Spende des Obst-und Gartenbauvereins Thalheim an das 
Kinderhaus St. Florian Fraunberg – Kräuterbuschenverkauf macht’s 
möglich 

04. November 2025 

Kinderhaus St Florian Fraunberg – Das Kräuterbuschenbinden und der 
Kräuterbuschenverkauf zu Maria Himmelfahrt haben in unserem Wallfahrtsort Maria 
Thalheim große Tradition und Stellenwert. Organisiert werden beide Ereignisse vom 
Obst-und Gartenbauverein Thalheim und auch heuer wurde wieder eine ansehnliche 
Summe eingenommen und gespendet.  
Freuen durfte sich das Kinderhaus St. Florian Fraunberg, das mit 900 Euro bedacht 
wurde. Vereinsvorsitzende Annemarie Schulz und Beisitzerin Marianne Obermaier 
übergaben den Scheck an Kinderhausleiterin Anita Steinbichler. 
 

 
Scheckübergabe: Kinder der Bienen- und Spatzengruppe freuen sich mit 
hinten von links: Kinderhausleiterin Anita Steinbichler, Vereinsvorsitzende Annemarie Schulz, 
Beisitzerin Marianne Obermaier 
 

Ein herzliches Vergelts Gott kam von den Kindern der Bienen- und Spatzengruppe 
und der Kinderhausleitung für diese großartige Zuwendung. Steinbichler wusste auch 
schon, dass sie das Geld für die Anschaffung von Gartenspielgerät verwenden will.  
Sicherlich eine gute Investition des Obst-und Gartenbauvereins Thalheim in unsere 
Jugend und damit auch in unsere Zukunft. 
Text und Foto: R.H. 

KINDERHAUS ST. FLORIAN 
 



Elternbeirat für Kinderhausjahr 2025/26 gewählt 

14. Oktober 2025 
Fraunberg / Kinderhaus St. Florian – Per Briefwahl haben die Eltern jeweils wieder 
zwei Vertreter pro Gruppe für den Elternbeirat gewählt. Diese trafen sich dann im 
Kinderhaus am Dienstag, 14.10. zur ersten und zugleich konstituierenden Sitzung. 
Dabei sind die Vorsitzenden und Schriftführer gewählt worden, ebenso wurde das 
erste große Fest „St. Martin“ geplant. Der Elternbeirat engagiert sich ebenso wieder 
bei unseren Anmeldetagen im Februar und beim Kasperltheater im Fasching und 
unterstützt das Kinderhausteam beim Frühlingsfest am 25.04.2025. Darüber hinaus 
ist der Elternbeirat Sprachrohr für die Anliegen und Wünsche der Eltern im 
Kinderhaus. Das Team vom Kinderhaus St. Florian freut sich auf die 
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 2025/2026! 
 

Mitglieder des Gremiums für das Jahr 2025/26: 
-    Stefanie Numberger-Haller Elternbeiratsvorsitzende 
-    Ina Dörhöfer        stellv. Elternbeiratsvorsitzende 
-    Nadine Storch   Schriftführerin 
-    Bettina Röslhuber   Schriftführerin 
 

-    Anja Angermaier 
-    Jaqueline Fabricius 
-    Manuela Helmer 
-    Alexandra Kainzinger 
-    Sabrina Maier 
-    Julia Matke 
-    Claudia Mirabelli 

-    Brigitte Rausch 
-    Nina Scholz 
-    Babette Schulz 
-    Christina Whitney 
-    Josefine Winzer 
-    Lisa Zollner 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Elternbeirat des Kinderhauses St. 
Florian Fraunberg 2025/26 
Nicht auf dem Bild: Julia Matke, 
Alexandra Kainzinger, Josefine Winzer 
Text und Foto: Kinderhaus St. Florian 
Fraunberg 



Besuch des Kinderhausteams im Bayerischen Landtag 

30. Oktober 2025 
Bayerischer Landtag – Am vergangenen Donnerstag machte sich das Team vom 
Kinderhaus St. Florian auf den Weg nach München und besuchte den Bayerischen 
Landtag! Gemeinsam mit Bürgermeister Hans Wiesmaier und Diakon Christian Pastötter 
folgten die rund 35 Teammitglieder der Einladung von Staatministerin Ulrike Scharf.  
Die beiden Mitarbeiterinnen ihres Abgeordnetenbüros, Beate Wagner und Kathrin 
Wiesmaier, organisierten den Ausflug und führten durch den Tag. Zu Beginn des 
Aufenthalts im Bayerischen Landtag wurde zunächst ein Film über die Abläufe, Strukturen 
und die Arbeit dort gezeigt. Im Anschluss hatten viele noch die Gelegenheit, an einer 
Sitzung vom Bildungsausschuss teilzunehmen. Abschluss und zugleich Highlight des 
Besuchs war das Zusammentreffen mit Staatsministerin Ulrike Scharf im berühmten 
Plenarsaal des Landtags.  
 

 
Die Maria Thalheimerin Ulrike Scharf, stellvertretende Ministerpräsidentin und Staatsministerin für Familie, 
Arbeit und Soziales empfängt das Team des Kinderhauses St. Florian Fraunberg 

 
Sie erklärte zunächst alles über die Sitzungen, die dort regelmäßig stattfinden, wo die 
Abgeordneten sitzen und vieles mehr. Darüber hinaus erzählte sie von ihrem Arbeitsalltag als 
Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, sowie über aktuelle Themen, an denen sie gerade 
arbeitet. All das war für die pädagogischen Fachkräfte des Kindeshauses spannend, da vieles 
davon deren Arbeit mit den Kindern betrifft. Insbesondere die Finanzierung und 
Personalausstattung in Kindergärten und Krippen interessierte das Kinderhausteam sowie die 
Vertreter von Träger und Kommune. Dabei war es allen wichtig, dass weiterhin eine hohe Qualität 
in der Arbeit mit den Kindern gewährleistet ist, da die eine der wichtigsten Investitionen in die 
Zukunft darstellt. Zum Schluss war auch noch Zeit für Fragen. Abschließend ließen sich noch alle 
gemeinsam das Mittagessen in der Gaststätte des Landtags schmecken. Insgesamt war es ein 
sehr interessanter und gelungener Ausflug!    



 
Interessante Einblicke in die Arbeit des Bayerischen Landtages für das Team des Kinderhauses 
St. Florian Fraunberg  
Text und Foto: Kinderhaus St. Florian Fraunberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nachbarschaftshilfe Fraunberg JAa! (Jung und Alt aktiv) 
e.V. 

Telefonnummer der Nachbarschaftshilfe 
Fraunberg JAa! e.V.: 0162 – 3120199. 
 
Wir sind für Sie da!  
Wir unterstützen Sie im Bedarfsfall im Haushalt, der Kinderbetreuung, mit 
Besuchsdiensten und Begleitdiensten, im Garten, bei kleinen handwerklichen 
Reparaturen, mit Fahrdiensten, bei der Versorgung von Haustieren und der Unterstützung 
bei Behördenangelegenheiten. 
Rufen Sie uns einfach an und sprechen Sie bitte bei Bedarf Ihren Namen und Ihre 
Telefonnummer auf das Band. Wir rufen Sie gerne zurück! 
 
Unsere Freizeitangebote finden sie auf der Homepage der Gemeinde Fraunberg! 
 
Nähere Informationen über die Nachbarschaftshilfe bei: 
Dagmar von Fraunberg, Tel. 08762/729375 oder Dagmarvonfraunberg@web.de 
 
 

Backen mit Kindern in der Vorweihnachtszeit 
In unserer kleinen Weihnachtsbäckerei duftet es bald wieder nach Zimt, Vanille und 
frischen Plätzchen! 
Wir laden alle Kinder von 6 bis 14 Jahren herzlich zum gemeinsamen Plätzchenbacken 
ein. 
Teilnehmerzahl max. 10 Kinder, Unkostenbeitrag 5 €. 
Anmeldung und weitere Infos bei Sieglinde Spannbauer, Tel 08762/725261 oder 
sieglinde.spannbauer@web.de  
 
 

Spielenachmittag - Karteln, Brettspiele uvm. 
Neues Angebot! - Spielenachmittag – Karteln, Brettspiele uvm. 
Gesellige Treffen, die Spaß bringen und neue Kontakte ermöglichen. 
Ein offener Treff für Jung & Alt – komm einfach vorbei und spiel mit. 
Wann: Donnerstag, 20.November von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, dann jeden 3. 
Donnerstag im Monat 
Wo: Pfarrheim Maria Thalheim 
Wir freuen uns auf viele Spielbegeisterte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACHBARSCHAFTSHILFE 
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Bauernmarkt in Fraunberg! 

 
 

 
 
 

Am Samstag, 15. November von 08.00 bis 12.00 Uhr haben Sie wieder Gelegenheit 
direkt vor Ort und regional einzukaufen! 
 
 
Folgende Produkte werden angeboten: 
Wildprodukte, Obst und Gemüse, Brot, Käse, Mehl, Nudeln, Fisch, Eier, Honig und 
Bienenwachs, regionale Wurst- und Fleischwaren vom Schwein, Apfelsaft und Apfelmost, 
Blumen und Gestecke, Dekoartikel, Schmuck, Haka-Artikel, Kaffee, hausgemachte 
Kuchen und Torten sowie frische Leberkässemmeln. 
 
Passend zur Vorweihnachtszeit gibt es schon Adventskränze, Gestecke und 
weihnachtliche Dekoartikel. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Ihr Bauernmarktteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEINDEENTWICKLUNG 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriegsgräbersammlung in der Gemeinde Fraunberg 

Als Beilage im gemeindl. Mitteilungsblatt erhielten alle Haushalte ein Anschreiben der fünf 
Krieger- u. Soldatenvereine in unserer Gemeinde. Darin wurde gebeten, mit einer zu 
überweisenden Spende die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
zu unterstützen. 
Allen Bürgerinnen und Bürgern die bereits gespendet haben, sagen wir ein herzliches 
Vergelt's Gott! Die Sammlung geht noch bis Ende November. 
Spendenkonto: Krieger- u. Soldatenvereine 
IBAN: DE39 7016 9566 0108 8045 75 - BIC: GENODEV1TAV 
Verwendungszweck: „Sammlung Kriegsgräberfürsorge Gemeinde Fraunberg“ 
Die Vorstände der Krieger u. Soldatenvereine in der Gemeinde Fraunberg  
 
 

Schützenverein Immergrün Thalheim e.V 

Schnupperschießen 
Wir, die Schützen Maria Thalheim suchen Jungs & Mädls ab 8 Jahren, die sich anschauen 
wollen, was ein Schützenverein eigentlich so macht. Von Lichtgewehrschießen, 
Luftgewehr-(Auflage) bis hin zu Blasrohrschießen haben wir vieles geboten. 
Sonntag, 16.11.2025 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, am Schießstand, im 
Pfarrheimkeller Maria Thalheim. 
Es gibt Kaffee & Kuchen. 
Schauts gerne vorbei, egal ob Jung oder Alt! 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 
 

Schützenverein Gemütlichkeit Bierbach e.V. 

Christbaumversteigerung 
Am Samstag, den 22.11.2025 findet unsere traditionelle Christbaumversteigerung mit 
Verlosung statt. Beginn um 19.30 Uhr im Gasthaus Strasser in Oberbierbach. 
Die gesamten Gemeindebürger und ganz besonders die Ortsvereine von Maria Thalheim 
und unser  
Nachbarverein Waldperle Inning am Holz sind zu dieser Feier herzlich willkommen. 
 

Die Gemütlichkeit-Schützen 
 
 
 
 

VEREINE / VERANSTALTUNGEN 
 



Chorgemeinschaft St. Michael Reichenkirchen 

Miteinander in den Advent 
Die Chorgemeinschaft St. Michael Reichenkirchen lädt am Sonntag, 23.11. um 16.00 Uhr 
zum Adventssingen in der Pfarrkirche Reichenkirchen ein.  
Mitwirkende:  
Kinder-/Jugendchor, Zitherquartett, Bläsergruppe und die Chorgemeinschaft St. Michael 
Reichenkirchen.  
Eintritt ist frei!  
Im Pfarrheim gibt es dann noch einen Adventsbazar mit Adventskränzen, 
Selbstgebasteltem, Plätzchen und eine Fotobox für lustige Bilder. Der Erlös vom Bazar 
geht an Elias Schraufstetter. Die KLJB Reichenkirchen sorgt für das leibliche Wohl. 
 
 

Frühstückstreff 

Am Donnerstag, 27.11.2025, findet um 08.30 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Fraunberg 
wieder ein Frühstückstreff statt. Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen. 
 
 

Weißt Du, was zu tun ist? Nein? Wir können Abhilfe schaffen! 

Der Pfarrgemeinderat Fraunberg bietet zusammen mit dem BRK Erding einen Erste-Hilfe-
Kurs an. Alle Interessierten sind eingeladen, ihr Wissen aufzufrischen oder Neues zu 
lernen – denn im Notfall zählt jede Minute!  
WANN:  Samstag, 31.01.2026 – 09.00 Uhr bis 17:00 Uhr. 
WO: Pfarrheim Maria Thalheim. 
Inhalte:  

 Absichern einer Unfallstelle 

 Notruf 

 Wundversorgung 

 Erkrankungen 

 Bewusstlose Person 

 Reanimation mit / ohne Defibrillator 
Zielgruppe: Der Kurs ist für jedermann geeignet, auch für Führerscheinbewerber, 
Sportübungsleiter oder betriebliche Ersthelfer 
Dauer:      9 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten 
Kosten:      65,00 Euro 
Anmeldung:      bis zum 31.11.2025 im Pfarrbüro Reichenkirchen  
Veranstalter: Bayrisches Rotes Kreuz  
Wichtige Hinweise:  
Mindestteilnehmerzahl 15 Personen,  
Maximal 20 Personen  
 
 
 
 
 
 
 
 



FC Fraunberg 

3 Tages-Skiausflug 
09.bis 11.01.2026 
Abfahrt am Vereinsheim, Freitag 06.00 Uhr. 
Preis ca. 550 € inkl. Hotel ÜF, Skipass und Bus. 
Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung von 200 Euro erbeten. 
Die Fahrt geht nach Schladming. 
Unterkunft www.landauer.cc  
Anmeldung unter Walter Eschbaumer 0174/9320802. 
 
 

Nachbarschaftshilfe 

Schockanrufe 
und weitere Betrugsmaschen - Gefahren erkennen und Risiken vermeiden. Infoabend mit 
Kriminalhauptmeister Benjamin Falk, Kripo Erding. 
Referent Kriminalhauptmeister Benjamin Falk von der Kripo-Beratungsstelle Erding 
informiert über verschiedenste Betrugsmaschen am Telefon und an der Haustür. Er klärt 
auf, wie man den Betrug erkennt und gibt wertvolle Verhaltenstipps. 
Keine Anmeldung erforderlich, wir freuen uns auf viele interessierte Gemeindebürger! 
 
Wann und wo: 19.11.2025, 18.30 Uhr bis 19.45 Uhr, Rathaus Bürgersaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.landauer.cc/


 
 
 
 
 
 

Masernfall im Landkreis: Gesundheitsamt ruft zur Aufmerksamkeit und 
Überprüfung des Impfstatus auf 

 Im Landkreis Erding wurde dem Gesundheitsamt ein bestätigter Fall einer 
Masernerkrankung gemeldet. Die betroffene Person war während der infektiösen Phase 
(24.10.2025 bis zum 01.11.2025) im Burger King Erding tätig. 
  
Aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes bittet das Gesundheitsamt alle 
Personen, insbesondere diejenigen, die sich im betreffenden Zeitraum im genannten 
Restaurant aufgehalten haben, um erhöhte Aufmerksamkeit: 
  
Empfohlene Maßnahmen: 
  

 Überprüfen Sie Ihren Impfschutz gegen Masern. Personen, die keinen oder nur 
unvollständigen Impfschutz besitzen, sollten umgehend ihren Impfstatus mit dem 
Hausarzt oder der Hausärztin besprechen. Eine Impfung kann in bestimmten Fällen 
auch nach einem möglichen Kontakt noch Schutz bieten. 

 Achten Sie auf maserntypische Symptome, insbesondere: Fieber, Husten, 
Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Hautausschlag. 

 Bei Symptomen bitte nicht unangemeldet eine Arztpraxis oder Notaufnahme 
aufsuchen. Melden Sie sich zunächst telefonisch bei Ihrer Hausarztpraxis an, um 
eine mögliche Ansteckung anderer Personen zu vermeiden. 

  
Das Gesundheitsamt Erding steht für Rückfragen zur Verfügung und bittet die 
Bevölkerung um Aufmerksamkeit und Mithilfe, um eine weitere Verbreitung der 
Erkrankung zu verhindern. 
  
Hintergrund: 
Masern sind eine hoch ansteckende Virusinfektion, die schwerwiegende Komplikationen 
verursachen kann. Die wirksamste Schutzmaßnahme ist eine vollständige 
Masernschutzimpfung. 
  
Sie erreichen das Gesundheitsamt telefonisch unter der 08122 58-1433 sowie per E-Mail: 
gesundheitsamt@lra-ed.de 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SONSTIGES 
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Gottesdienstordnung für den  
Pfarrverband Reichenkirchen / Maria Thalheim  
 

Pfarrbüro: Reichenkirchen, Hauptstraße 9, 85447 Fraunberg   

Tel. 08762 / 411 E-Mail: st-michael.reichenkirchen@ebmuc.de  

Homepage: https://www.erzbistum-muenchen.de/PV-Reichenkirchen-

MariaThalheim/default.aspx  

Diakon Christian Pastötter, Tel. 08762/7279966 

Handy 0175/3261041  E-Mail: cpastoetter@ebmuc.de    

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch: 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr / 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

                          Freitag: 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr und nach tel. Vereinbarung  

 

 
 
 
 

Reichenkirchen St. Michael 

Sonntag, 16. November  
8:30 Eucharistiefeier 
 
 
 
 

Maria Thalheim Mariä Himmelfahrt 

Freitag, 14. November  
16:00 Rosenkranz 
 
Sonntag, 16. November  
Bierbach 
10:00 Patrozinium zum Fest des Hl. Martin 
 
Freitag, 21. November  
16:00 Rosenkranz 
 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
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Fraunberg St. Florian 

Sonntag, 16. November  
10:00 Wortgottes-Feier (Diakon) 
 
Mittwoch, 19. November  
16:00 Rosenkranz für den Weltfrieden 
 
 
 
 

Riding St. Georg 

Sonntag, 16. November  
8:30 Wortgottes-Feier (Diakon) 
 
 
 
 

Rappoltskirchen St. Stephan 

Samstag, 15. November  
19:00 Vorabendmesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelles aus dem Pfarrverband  
 
 
 
 
 
 
 

Kegelbahn 
Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 08762/411. 
 
 

Gemeindebücherei im Pfarrhof Reichenkirchen 

E-Mail: buecherei-fraunberg@web.de   

Informationen auch auf facebook   und instagram  . 
Öffnungszeiten 
samstags, 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Sonntag, 16.11. von  09.15 Uhr bis 09.45 Uhr 
 
 
 

Telefon Seelsorge Erzdiözese München und Freising:  
Tel. 0800 / 111 0 222 oder www.telefonseelsorge.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impressum: 

Herausgeber: Gemeinde Fraunberg 
Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Hans Wiesmaier 
Internet: www.fraunberg.de 
E-Mail: mitteilungsblatt@fraunberg.de  
Telefon: 08762 / 7320-0 
Verlag: Druckerei Gerstner, Strogenstraße 56, Wartenberg 
Anzeigenannahme: Tel. 08762 / 1266, Fax 1299, info@gerstner-druck.de  
 

mailto:buecherei-fraunberg@web.de
https://www.facebook.com/GemeindebuechereiFraunberg/
https://www.instagram.com/gemeindebuecherei_fraunberg/
http://www.telefonseelsorge.de/
http://www.fraunberg.de/
mailto:mitteilungsblatt@fraunberg.de
mailto:info@gerstner-druck.de

